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RESOLUTION 67/67

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/410, Ziff. 24)225.

67/67. Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sondertagung, der zweiten Sondertagung über Abrüs-
tung, gefassten Beschluss, mit dem die Weltabrüstungskampagne eingeleitet wurde226,

eingedenk ihrer Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 1992, in der sie unter anderem beschloss, dass
die Weltabrüstungskampagne fortan die Bezeichnung „Informationsprogramm der Vereinten Nationen über
Abrüstung“ und der Freiwillige Treuhandfonds für die Weltabrüstungskampagne die Bezeichnung „Freiwil-
liger Treuhandfonds für das Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ tragen werden,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/46 A vom 10. Dezember 1996, 53/78 E vom 4. Dezember 1998,
55/34 A vom 20. November 2000, 57/90 vom 22. November 2002, 59/103 vom 3. Dezember 2004, 61/95
vom 6. Dezember 2006, 63/81 vom 2. Dezember 2008 und 65/81 vom 8. Dezember 2010,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs227,

1. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für seine Bemühungen um einen wirksamen
Einsatz der begrenzten Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um Informationen über Rüstungskontrolle und
Abrüstung bei den Regierungen, den Medien, den nichtstaatlichen Organisationen, in pädagogischen Kreisen
und bei Forschungsinstituten möglichst weit zu verbreiten und ein Seminar- und Konferenzprogramm durch-
zuführen;

2. unterstreicht die Wichtigkeit des Informationsprogramms der Vereinten Nationen über Abrüstung
als eines wertvollen Instruments, das es allen Mitgliedstaaten ermöglicht, sich in vollem Umfang an den Ab-
rüstungsberatungen und -verhandlungen in den verschiedenen Organen der Vereinten Nationen zu beteiligen,
das ihnen bei der Erfüllung der Verträge nach Bedarf behilflich ist und das einen Beitrag zu den im Hinblick
auf Transparenz vereinbarten Mechanismen leistet;

3. bekundet ihre Anerkennung und Befriedigung darüber, dass das Sekretariats-Büro für Abrüstungs-
fragen das United Nations Disarmament Yearbook (Jahrbuch der Vereinten Nationen über Abrüstung) für
2011 sowie seine Online-Ausgabe herausgebracht hat;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenarbeit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information und ihrer Informationszentren bei der Verfolgung der Ziele des Programms;

5. empfiehlt, dass das Programm auch künftig auf sachliche, ausgewogene und objektive Weise über
multilaterale Maßnahmen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und Abrüstung, namentlich Maßnahmen der
Vereinten Nationen und der Abrüstungskonferenz, informieren und aufklären sowie in der Öffentlichkeit
Verständnis für die Wichtigkeit solcher Maßnahmen wecken und um Unterstützung dafür werben soll und
dass es seine Bemühungen insbesondere darauf richten soll,

a) das United Nations Disarmament Yearbook, die maßgebliche Publikation des Büros für Abrüs-
tungsfragen, auch künftig in allen Amtssprachen zu veröffentlichen sowie seine Occasional Papers, seine
Study Series und andere Ad-hoc-Informationsmaterialien im Einklang mit der bisherigen Praxis weiter zu
veröffentlichen;

225 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Australien,
Brasilien, Chile, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Indonesien, Irland, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Portugal, Spanien, Südafrika, Trinidad und Tobago und Uruguay.
226 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
227 A/67/202.
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b) die Website über Abrüstung als Teil der Website der Vereinten Nationen weiter in so vielen Amts-
sprachen wie möglich zu aktualisieren;

c) die Nutzung des Programms als Informationsquelle für Fortschritte bei der Durchführung von
Maßnahmen der nuklearen Abrüstung zu fördern;

d) die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der Öffentlichkeit, vor allem mit den nichtstaat-
lichen Organisationen und den Forschungsinstituten, weiter zu intensivieren, um eine sachlich fundierte Aus-
einandersetzung mit aktuellen Fragen der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der Sicherheit fördern zu
helfen;

e) auch weiterhin Diskussionsrunden zu Themen von Belang auf dem Gebiet der Rüstungsbegren-
zung und der Abrüstung zu veranstalten, um das Verständnis dafür zu vertiefen und den Meinungs- und In-
formationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zu erleichtern;

6. erkennt die Wichtigkeit der gesamten Unterstützung an, die dem Freiwilligen Treuhandfonds für
das Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung gewährt wurde, und bittet alle Mitglied-
staaten erneut, zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Programms für Öffentlichkeitsarbeit weitere
Beiträge zu dem Fonds zu leisten;

7. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs über Abrüstungs-
und Nichtverbreitungserziehung228, in dem die Bilanz aus der Umsetzung der in der Studie von 2002 zur Ab-
rüstungs- und Nichtverbreitungserziehung229 abgegebenen Empfehlungen gezogen wird;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie das System der Vereinten Nationen in den beiden vorange-
gangenen Jahren die Aktivitäten des Programms durchgeführt hat und welche es für die kommenden zwei
Jahre vorgesehen hat;

9. beschließt, den Unterpunkt „Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ un-
ter dem Punkt „Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung
der Generalversammlung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/68

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/410, Ziff. 24)230.

67/68. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Abrüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs231,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung, der ersten Sondertagung über Abrüstung232, ein Stipendienprogramm für Abrüstung

228 A/67/138 und Add.1.
229 A/57/124.
230 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien,
Äquatorialguinea, Argentinien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala,
Indien, Irland, Italien, Japan, Kambodscha, Kroatien, Kuba, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mongolei,
Montenegro, Nicaragua, Niger, Nigeria, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweden,
Senegal, Serbien, Slowakei, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
231 A/67/160.
232 Resolution S-10/2.




